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Entwurf zu einem Geschäftshaus mit Bureauräumen
M o n a t s w e t t b e w e r b  im  A r c l i i t e k t e n - V e r e i n  zu  

B e r l i n ,  m i t g e t e i l t  v o m  B e r i c h t e r s t a t t e r  
R e g i e r u n g s b a u m e i s t e r  D ern b u rg , B e r l in

A u fg a b e :
Ein Grundstück von 26 m Front und 55 m Tiefe, an 22 m 

breiter, verkehrsreicher Straße, innerhalb der alten Stadtmauer 
von Berlin, soll mit einem Geschäftshause bebaut werden. Die 
beiden unteren Geschosse sind zu Verkaufszwecken, die drei 
oberen Geschosse zu Bureau- und Lagerzwecken zu verwenden. 
Es soll auf eine möglichst vielseitige Benutzung und auf mög
lichste Teilbarkeit der Etagen in sich Bedacht genommen 
werden.

Verlangt werden: Grundriß des Kellergeschosses, des Erd
geschosses und des zweiten Obergeschosses, ein Schnitt in der 
Längsrichtung i. M. 1 : 200, eine Straßenfront i. M. 1 : 100.

Der Nachweis der Flächenbebauung und der Hofhöhen ist 
zu erbringen.

B e u r te ilu n g :
K e n n w o rt: „ E in fa c h !“

Der Grundriß sieht vier Treppen vor und damit eine Teil
barkeit der Etagen an drei Mieter.

Die Haupttreppe links ist jedoch sehr zusammengequetscht 
und an einen Lichtschacht verlegt, der in der gezeichneten 
Größe nicht ausreicht, da er höher als 12 m geführt ist. Er 
müßte 10 qm haben. Für die Größe des Geschäftshauses würde 
ein Personenfahrstuhl ausreichen sowohl an der Haupttreppe 
wie an der Treppe im Quergebäude. Der zweite Hof würde zu 
unterkellern und durch einen glasgedeckten Hof nutzbar zu 
machen sein, da die vermietbaren Flächen im Innern der Stadt 
nach Möglichkeit vergrößert wTerden müssen. Der Verfasser 
hat aus der Breite der beiden Höfe eine Gebäudehöhe von 18,5 m 
errechnet und dieso für die Höhe des Gesamtbauwerks zu
grunde gelegt. Es ergeben sich Etagenhöhen von 4,30, 3,70, 
3,50, 3,50, 3,50. Diese Geschoßhöhen reichen bei Flügelteilen 
von 8 bzw. 15 m nicht aus und werden die Vermietung beein
trächtigen. Der Verfasser hätte richtiger gehandelt, wenn er 
die an der Straße zulässige Höhe von 22 m voll ausgenutzt 
hätte und diese auch in den beiden Seitenilügeln durehgeführt 
hätte. Das Quergebäude würde dadurch entweder eine Etage 
verloren haben, die im Dachgeschoß untergebracht werden 
könnte, oder durch Stufen zugänglich gemacht werden, die eine 
in ihm verminderte Etagenhöhe vermittelt hätten.

Das Grundstück ist in richtiger W eise ausgenutzt, da nur 
0,5 qm übrig bleiben.

Die Architekturausgestaltung ist durchaus erfreulich, von 
anerkennenswerter Schlichtheit und Monumentalität. In derAbb. 300 und 310. Kennwort: „ E in f a c h “. Verfasser: Regierungsbaumeister F e l i x  G r ü n e is e n
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Abb. 313 und 314. Kennwort: „ Q u id  s i  s i c “ V erfasser: Regierungsbaufflhm Sipl.=3n0. G u s t a v  .H e n t s c h e l
ÜCKTHOF

Abb. 315 und 316. Kennwort: „ E r lk ö n i g “ Verfasser: Regierungsbauf(ihrer $ ip l.« jn s. M a r t in  R o s e c k
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Abb. 311 und 312. Kennwort: „ E in f a c h “. Verfasser: Regierungsbaumeister F e l i x  G r ü n e is e n

K en n w ort: Q uid s i  s i c “
Zugunsten eines großen Frontladens trennt der Verfasser 

Eingang und Durchfahrt, was aus Rücksichten der Ausnutzung 
nicht glücklich ist. Er verzichtet ferner vollkommen auf die 
wünschenswerten Erweiterungen, die oin glasüberdeckter Hof 
bringt, und die für die Rente von größter W ichtigkeit ist. Er 
begnügt sieh mit zwei Treppenhäusern, die eine Teilung der 
oberen Etagen an verschiedene Mieter nicht zulassen, da die 
Polizei für jeden Geschäftsraum Zugang zu zwei Treppen ver
langt. Die zweite Treppe auf kreisförmigem Grundriß ist zu 
stattlich angelegt und raubt durch ihre Lago in der ent
springenden Ecke einem zu großen Teile des Quergebäudes das 
nötige Licht. Ein Raum von über 70 qm wird in den Etagen 
nur von einem Nebenhof aus beleuchtet und ist zu dauerndem 
Aufenthalt von Menschen nicht geeignet. Die Eingangshalle 
an der Durchfahrt des Quergebäudes ist überflüssig aufwendig, 
zumal mit einer Vermietung der hinteren Räume für Restaurant 
nur schwer gerechnet werden kann. Die in das Kellergeschoß 
verlegte Restaurationsküche dürfte auch bei Anlegung eines 
Lichtschachts, wie vorgesehen, von der Polizei nicht genehmigt 
werden, da der Fußboden von Räumen zu dauerndem Aufent
halt von Menschen nicht tiefer als 1 m unter Hofniveau liegen 
darf, und durch diese Anlage ein sechstes bewohntes Geschoß 
geschaffen würde, was nicht zulässig ist. Im ganzen erscheint 
es nicht glücklich, von vornherein durch den Grundriß die Mög
lichkeit abzuschneiden, daß die Läden von vorn bis hinten 
durchgeführt werden. Eine dritte Treppe würde in jedem Fall 
erforderlich sein, da vom Seitenflügel des zweiten Hofes bis zur 
zweiten Treppe die Entfernung mehr als 25 m beträgt. Die 
oberen Etagen gestatten nur die Vermietung an einzelne Bureaus, 
nicht im Zusammenhang großer Geschäftsräume, was jedenfalls

Ausführung würde der Bauherr vermutlich mit den Breiten von 
2,40 m für die Schaufenster nicht einverstanden sein und eine 
Verbreiterung derselben verlangen. Hierdurch würde die Fassade 
doch nicht unwesentlichen Aenderungen ausgesetzt sein. Die 
Durchfahrt und der Haupteingang sind in der Fassade gegen
über den Grundrissen vertauscht. Auch erscheint die Rustika 
des Erdgeschosses im Maßstab etwas roh.

K e n n w o r t: „ A tr iu m “
Der Verfasser disponiert einen Straßenflügel von 14 m, zwei 

Seitonfliigol von 6,25 m und ein einseitig beleuchtetes Quer
gebäude von 7 m, und gibt jedem dieser Bauteile eine eigne 
Treppe. Er erreicht dadurch eine erhebliche Teilbarkeit der 
Etagen, muß aber anderseits auf die Glasüberdeckung des Hofes 
und die Durchführung des Ladens bzw. der Geschosse ver
zichten. Da bei Vermietung solcher Geschäftsräume sehr ver
schiedene Anforderungen seitens der Mieter in bezug auf Größe 
gestellt werden, wird dadurch das Haus schwer vermietbar, und 
da in einer Geschäftsgegend die Hauptrenten 40—50 °/o aus 
den Erdgeschoßläden gezogen werden, verzichtete der Verfasser 
auf eine Rentabilität. Die Höhen sind nicht nachgewiesen; ob
wohl die Hofhöhon annähernd eine Höhe von 20 m zulassen, ist 
nirgends die Hauptgesimshöhe von 17,20 m überschritten. Da
durch werden die Geschoßhöhen zu klein und die Vermietbar- 
keit weiter beeinträchtigt. Die Architektur beschränkt sich auf 
die Einzeichnung der Frontöffnungen und unterläßt jeden Ver
such einer Ausbildung. Daß die Front an beiden Seiten durch 
10 l/2m lange Unterzüge abgefangen wird, kommt ja den Schau
fenstern sehr zugute, doch erscheint es zweifelhaft, ob diese 
Unterzüge bei Pfeilern von 60 bzw. 70 cm Ansichtsfläche ge
nügendes Auflager finden würden.

Abb. 317 und 318. Kennwort: A t r iu m “. Verfasser: Regierungsbauführer $tpl.«3ttg. P a u l  G o e s c h

wünschenswert ist. Die Anzahl der Aufzüge ist für ¡ein doch 
relativ kleines Grundstück zu reichlich.

Die Etagenhöhen reichen für einzelne tBureauräume aus, 
sind aber für größere zusammenhängende Geschäftsräume in den 
oberen Etagen zu gering. Die Front in Ziegelrohbau zeigt 
eine stattliche Architektur. Die gewählte Putzfarbe ist nicht 
ganz glücklich. Die Pfeiler sind broiter (1,70 bis 2 m) als oin 
Bauherr sie wegen der Ausnutzung und Beleuchtung der Läden 
zulassen würde. Der rundbogige Abschluß im zweiten Ober
geschoß gibt ein schönes Architekturmotiv, beeinträchtigt aber 
die Beleuchtung dieses Geschosses.

K ennw |ort: „ E r lk ö n fg “
Der Verfasser etabliert einen rings umbauten Mittelhof und 

einen Hinterhof, disponiert Haupteingang und Einfahrt zu
sammen, und legt in jeden der vier Flügel eine Treppe. Er ge
winnt eine große Teilbarkeit der Etagen auf Kosten zusammen
hängender Geschäftsräume. Bei dieser Grundrißanordnung hätte 
eine Troppe im Vorderhaus, eine im Quergebäude ausgereicht. 
Hierdurch wäre der Zusammenhang der Geschäftsräume in den 
Etagen besser gewahrt worden. Die vier Lichtschächte reichen 
bei der in Aussicht genommenen Höhe in ihren Grund
flächen nicht aus für die baupolizeiliche Genehmigung. Auch 
entstehen durch deren Einfügung in den Etagen sehr viel Ecken

una Winkel, die vermietbare Grundflächen rauben. Der zweite 
Hof hätte durch größere Glasüberdeckung besser ausgenutzt 
werden können. Die für den mittleren Hof errechnete Durch
schnittshöhe von 19,20 m ist für das ganze Gebäude durch
geführt. Sie ist aber am zweiten Hof, der nur 9,75 m Breite 
hat, baupolizeilich nicht zulässig und müßte dort auf 15,75 m 
reduziert werden, wodurch viel Raum verloren geht. Bei einer 
Durchschnittsberechnung würde sich für das Quergebäude eine 
Höhe von zirka 17 m ergeben.

Die Front zeigt in ihrem M ittelteil einen unmotivierten 
Erker, der weiterhin die Ausbildung des ersten Obergeschosses 
willkürlich beeinträchtigt. Die Eingänge zu den Läden rechts 
und links vom Haupteingang fassen die Mittelpartie zwar glück
lich zusammen, doch sind solche LadeneingäDge bei den Kauf
leuten nicht beliebt. Der Kaufmann hat den Wunsch, daß der 
Ladeneingang sich aufdrängt, gleichsam den Kunden ansaugt 
und nicht von ihm gesucht werden muß. Die Architektur ist 
schlicht und sachlich, das Mansarddach willkürlich nach den 
Seiten abgewalmt.

Auf Antrag des Beurteilungsaussehusses wurde dem Entwurf 
mit dem K e n n w o rt: „ E in fa c h “ ein Vereinsandenken zuerteilt. 
Als Verfasser ergab sich Herr Regierungsbaumeister F e l ix  
G r ü n e ise n , Charlottenburg, Goethestr. 7.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Banrat M. G u th  in Berlin W. 57, Bülowstr. 35 
Carl Heymanns V erlag in Berlin W. 8, Mauerstr. 43/44 — Gedruckt von Julius Sittenfeld, Hofbuchdrucker., Berlin W. 8, Mauerstr. 43/44
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Abb. 319—321. Kennwort: „ S c h a l l  u n d  R a u c h “. ^Verfasser: Regierungsbaumeister R o b e r t  S t e r n b e r g

Entwurf zu einem Eabrikschornstein
M o n a t s w e t t b e w e r b  im  A r c h i t e k t e n  V e r e i n  z u  B e r l i n

In einer größeren S tad t m it künstlerisch bedeutenden Turm bauten soll ein E lek triz itä ts
werk errichtet werden. D er Schornstein des W erks erhält eine Höhe von 70 m und 'e ine 
obere L ichtw eite von 5 m. E r soll architektonisch ausgebildet werden.

V erlangt: A nsicht im M aßstabe 1:200, ein Detail des oberen Stückes von ca: 15 m 
Länge im Maßstabe 1 :50  und eine Uebersichtsskizze im M aßstab 1:1000, aus welcher das 
landschaftliche Zusammenwirken des Schornsteinbaus mit den ca. 200--400 m entfernten 
Türm en und der anzudeutenden S tad tsilhouette ersichtlich ist.
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N u m m e r  2 6 a  B er lin ,  M ittw och , 3. Ju li  1912 VII. Jahrgang
A lle  Rechte Vorbehalten

Anträge auf Erlaß eines Wohnungsgesetzes
Aus den Boratungen des Hauses der Abgeordneten — 35. S itzung am 13. M ärz 1912

(Fortsetzung aus Nr. 25a Seite 410)
Dr. F l e s c h ,  Abgeordneter (fortschr. V .-P.): Meine Horren, wenn 

uns seitens der Regierung, wie dies ja  beinahe versprochen worden 
ist. ein W ohnungsgesetz vorgelegt werden wird, so werden wir in der 
Volkspartei es m it allem E rn st prüfen und daran m it all dem Eifer 
m itarbeiteu, den ein so gewichtiger und schwieriger Gegenstand 
fordert, aber freilich auch ohne viel Hoffnung und m it einem großen 
Maß von Resignation. Ich  will gar nicht davon sprechen, ob nicht 
unsere Tagung überhaupt schon zu sehr belastet ist, ob dio nächste 
Session, die le tz te  unseror Legislaturperiode, noch geeignet ist, ein 
so gewichtiges Gesetz zu tragen; ich will nicht fragen, ob das Haus 
nach seiner ganzen Zusammensetzung, nach dem W ahlrech t auf dem 
es beruht, imstando ist, gesetzgeberisch tä tig  zu werden auf einem 
Gebiete, das wie kein anderes alle sozialen Gegensätze hervörruft: 
den Gegensatz von S tad t und Land, von Reich und Arm, den Gegen
satz zwischen dem M ittelstand und seinen Forderungen, den Unbem it
telten auf der einen Seite und der Verwaltung, auf der ändern Seite. 
Alle diese sozialen Gegensätze werden aufs schärfste geschürt werden. 
Und in fast noch höherem Grade liegen aber die Schwierigkeiten in 
noch ganz ändern, ich möchte sagen, politischen Ursachen. Ich ge
stehe, ich war einigermaßen erstaunt über den freudigen Enthusiasm us, 
m it dem in der vorigen Verhandlung die Herren v. Zedlitz und W uerm e- 
ling ein W ohnungsgesetz fordorton und sich Erfolg davon versprachen. 
Ich war auch einmal E nthusiast für ein W ohnungsgesetz, als wir vor 
einigen zwanzig Jahren  den Verein „Reichswohnungsgesetz“ grün
deten; dann, wenig später, als ich m it Herrn v. Miquel zusammen in 
dem Verein für Armenpflege dio Gesetze vorlegte, die wir wegen des 
W ohnens für erforderlich hielten; und zwar war dies, wio ich be
merken will, nicht nur ein Gesetz Uber Minimalanfordorungen an 
W ohnungen und W ohnungsrevision, sondern wir waren übereinstim
mend der Ansicht, daß es gar nicht möglich wäre, die W ohnungs
frage zu behandeln, ohne daß man zugleich nebenbei den Mietprozeß, 
ferner die A usstattung  der W ohnungen, also die Sicherheit des Mo
biliarbestandes des einzelnen, dann Verwaltungsfragen (Steuerfragen, 
die F rage der Eingem eindung usw.) behandelte, und dementsprechend 
waren damals unsere Vorschläge gehalten, die sich zum Teil an die 
Reichsgesetzgebung, zum Teil an die Einzelstaaton wandten. Seitdem 
ist viel Zeit vergangen; geschehen is t so gu t wie nichts in all der 
Zeit, und meine Hoffnung, daß hier etwas geschieht, is t eine recht 
geringe geworden.

W enn die Herren, die das vorige Mal hier gesprochen haben, so 
enthusiastisch bei der Sache waren, so kommt es.vielleicht daher, daß 
sie gewisse Nebenwirkungen, die ein solches W ohnungsgesetz hat, die 
es sogar in der ausgiebigsten W eise m it sich bringen muß, im Gegen
satz zu mir nicht als Gefahren, sondern vielleicht als ganz erfreuliche 
Begleiterscheinungen betrachten. Es is t z. B. von dem Inhalte des 
W ohnungsgesetzes gesagt worden, es solle M indestforderungen ent
halten. Ich gehe zunächst darauf nicht ein. Die Mindestforderungen 
müssen ganz verschieden sein, je  nachdem ich ein W ohnungsgesetz 
mache für eine S tad t wie Berlin oder eine kleinere Stadt, für eine 
Stadt, die von Sandwüsten und Kiefernwäldern umgeben ist, oder für 
eine S tad t, dio von Getreidefluren umgeben ist, die natürlich einon 
viel größeren W ert haben. Sie können gar nicht einheitlich bestimmt 
werden. Aber diese F rage der M indestforderungen will ich zunächst 
nicht berühren. , Aber, haben die H erren gesagt, wenn wir ein Gesetz 
m it M indestforderungen aufstellen, haben wir zwei Vorteile. W ir 
haben zu näch st' eine W ohnungsrevision, die macht die Polizei, und 
damit werden wir Gelegenheit haben, darauf hinzuwirken, daß der un
gesunde Zuzug in die großen Städte, der ungesunde Andrang ver
hindert wird. Meine Herren, das kann man auch anders ausdrücken, 
indem man sag t; man kann dio Freizügigkeit, die bisher für die A r
beiter bestanden hat, m it einem solchen Gesetze ganz bedenklich be
einträchtigen. Nun is t ja  ganz k lar: die W ohnungsfrage läßt sich 
überhaupt nicht gelöst denken, ohne daß gerade die Frage der F rei
zügigkeit einigermaßen m it in B etracht gezogen wird, denn die W oh
nungen sind unbeweglich, die Menschen sind beweglich. Aber auf der 
ändern Seite: damit anfangen, gerade in diesem Hanse zu sagen: wir 
wollen M indestforderungen, die aueb die Freizügigkeit beschränken, 
is t eine gefährliche Sache. (Sehr richtig! bei der fortschrittlichen 
Volkspartei.)

Nun wird allerdings gesag t: darum handelt es sich nicht; es wird 
einfach durch die Polizei die W ohnungsrevision gemacht, damit, nicht 
ungesunde und schlechte W ohnungen entstehen. Das is t sehr hübsch. 
Aber wer is t die Polizei? In den kleineren S tädten is t es im wesent
lichen der Landrat, in den größeren S tädten der Polizeipräsident, und 
da kommen wir dahin, daß das Gesetz einen gewissen Konflikt schafft 
zwischen der Polizeigewalt und der Gemeindeverwaltung, und daß es 
dazu fuhren kann, daß die Selbstverwaltung der Gemeinde wesentlich 
beein träch tig t wird. Bei uns in F rankfu rt — ich kann von Frankfurt

sprechen, weil F rankfurt nicht im V erdacht steht, daß es nichts in 
dieser Frage hä tte  tun wollen und nichts getan hat — haben wir seit 
langen Jahren Verhandlungen wegen Einführung der W ohnungsrevision 
gehabt. Aber wir haben zunächst ausgesetzt wegen des zeitweiligen 
Mangels an W ohnungen. Es is t eine unangenehme Geschichte, eine 
W ohnungsrevision zu machen, durch die W ohnungen geschlossen 
werden, wenn man keine ändern hat. Und wir haben weiter 
ausgesetzt wegen Verhandlungen m it dem Polizeipräsidenten; und 
wie wir es je tz t aufs neue begonnen haben, haben wir uns 
wieder an den S taat gewandt und gesagt: wenn wir die W oh- 
nungsreyision einführen wollen, wer m acht sie, du oder wir? 
Und da hat der S taat gesagt: davon, daß ihr die W oh
nungspolizei bekommt, is t keine Rede. Der M agistrat ha t geboten, 
ihm in Erw eiterung seiner baupolizeilichen Befugnisse die zur Aus
übung der W ohnungsaufsicht erforderlichen polizeilichen Befugnisse 
zu übertragen. Diesem A ntrage haben aber dio M inister nicht s ta tt
gegeben. Der Regierungspräsident hat mir erklärt, daß das König
liche Polizeipräsidium von der allgemeinen W olmungsrevision absehen 
werde, wenn die S tad t ordnungsmäßige W ohnungsaufsicht einrichtet; 
m it ändern W orten heißt das: gut, m acht das; aber wir stehen da
hinter, wir lassen euch, die Selbstverwaltung, einstweilen gewähren; 
aber, wenn ihr W ohnungsrevision macht, muß sie uns gefallen. Und 
so würde denn auch das geforderte W ohnungsgesetz durchweg Be
stimmungen enthalten, die sehr wesentlich in die Selbstverwaltung ein- 
greifen würden.

Nun ha t Dr. W uerm eling gesagt: „die großen S täd te sind eigent
lich eine Gefahr für unsere Zukunft; der Jungbrunnen, der uns re tte t, 
is t das flache Land. H ü te t euch in den Großstädten, daß es nicht 
heißt: „latifundia perdidere Romam, und später taten  das gleiche die 
Großstädte m it ihrer W ohnungsnot!“ Ja , meine Herren, was haben 
die Großstädte für ein Verschulden an dom A ndrängen, das dorthin 
stattfindet? W oher sind die Großstädto so groß geworden? W eil die 
Leute auf dem Lende keine W ohnung mehr fanden, weil es auf dem 
Lande unmöglich ward, zu existieren. Ich will gar nicht sprechon 
von dor Auswanderung, die von den östlichen Provinzen her s ta tt
findet nach Berlin. Mir lieg t ein Zeugnis eines H errn vor, dor in 
keiner W eise politisch verdächtig is t; os is t Prof. W aters traa t vom 
In s titu t für landwirtschaftliche Betriebslohre in Breslau, der uns im 
vorigen Jah re  auf der Versammlung der Arbeitsnachweise in Breslau 
erzählt hat, es sei so weit, daß z. B. in Schlesien im Regierungsbezirk 
Breslau nur noch sehr wenig Betriebe zu finden sind, die außer dem 
notwendigen Personal zur Viehpflege noch inländische A rbeiter be
schäftigen. F rüher wurden die A rbeiter auf dem Lande beschäftigt; 
die Gütersystem e und W irtschaftssystem e sind andere geworden; die 
Betriebsverhältnisse sind andere geworden, die Landwirtschaft is t 
mehr Saisongewerbe geworden als früher, und deshalb wollten die 
Gutsherren keine festansässigen Arbeiter mehr. Die L eute wurden 
abgeseboben in die großen S tädte, die damals vor 30 bis 40 Jahren 
noch nicht groß waren; sie sind Großstädte geworden durch diesen 
Zuzug der Leute, die ihre Existenz auf dem Lande verloren haben 
und durch von auswärts im portierte Saisonarbeiter ersetzt wurden!

Und nun sagen die H erren: eigentlich seid ih r an der ganzen 
Geschichte schuld! Das is t eine vollständige V erkehrung des Sach
verhalts, die nur boweist, wie falsch es ist, wenn erklärt wird, ein 
W ohnungsgesetz wollen wir machen, aber nur für die Großstädte! 
Nein, im Gegenteil: machen Sie W ohnungsgesetze, daß die Leute auf 
dem Lande bleiben können und wollen; sorgen Sie dafür, daß die 
Leute, dio Sie nicht mehr in die Großstädte hineinlassen wollen, auf 
dem Lande bleiben können.

W ie is t  je tz t  die Sache? Vor zwei Jah ren  habon wir das 
Zweckverbandsgesetz gemacht. W ir haben es gemacht, weil wir, das 
heißt die M ehrheit in diesem H au se /u n s  gesagt haben: das geht mit 
den Eingemeindungen so nicht mehr weiter; die Eingemeindungen 
werden in dem Maße vorgenommen, daß die S täd te zu groß werden, 
und das muß gehindert werden. W ie nun aber die großen S tädte 
irgend etwas für die W ohnungsfrage tun  sollen, solange man dio E in
gemeindung erschwert, is t mir ganz schleierhaft. Kommen Sie nur 
einmal nach F rankfurt — es war ja  der H err Abgeordnete 
v. Kardorff, der Fraktionsfreund des Herrn v. Zedlitz, der so
lebhaft gegen die Eingemeindung gesprochen hat —, und sehen 
Sie sich in den neu oingemeindeten Vororten die Straßenreihen
an, die seitdem, allerdings in der H auptsache für L eute aus den
m ittleren Ständen, entstanden sind, die in der S tad t keinen P latz 
mehr hatten  und die nie in die Vororte gegangen wären, wenn diese 
nicht eingemeindel worden wären, weil sie ohne die Eingemeindung 
alle die städtischen Vorteile nicht gehabt hätten . Auch auf dem 
W ege des Zweckverbandes hätte  man es nie fertig bringen können, 
daß da draußen gewohnt worden wäre, weil die S täd te alle die
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Sachen, die sie leisten, doch nur leisten durch die Steuern der E in
wohner; gerade diese Einwohner würden aber ohne die Eingemeindung 
in die ändern an sich ganz leistungsunfähigen Gemeinden hinein
getrieben werden.

Also ich meine, es is t ein sehr gefährliches Gebiet, zu erklären: 
wir,’stellen M indestforderungen an die W ohnungen auf; wir beschrän
ken den Zuzug nach den großen Städten, aber wir machen ein W oh- 
nungsgetz nur fü r die großen Städte. W ie dann die Leute auf dom 
flachen Lande wohnen sollen, das weiß ich nicht, das heißt, ich weiß 
es, aber ich bin nicht der Ansicht, daß es einen Zweck hätte, hier 
besonders schlimme Einzelheiten usw. aufzuzählen. W ir wissen es ja  
alle. Zudem wird auf dom Lande das Ansässigwerden wegen der 
Arm engesetzgebung und wegen einer ganzen Reihe von ändern Dingen 
noch aufs äußerste erschwert. (Sehr richtig!) Es nu tz t also gar 
nichts, zu sagen: tre ib t die Bewohner auf das p latte Land hinaus, 
wenn man nicht auch, wie wir es damals in dem Verein fiir Armen
pflege getan haben, an die Eingem eindung und alle die andorn zur 
Reform des gesam ten W ohnungswesens in S tad t und Land erforderten 
Dinge denkt, die gerade von den A ntragstellern des W ohnungs
gesetzes durchaus nicht erledigt werden wollen.

Meine Herren, Sie sehen, wir kommen da von vornherein auf die 
allerw ichtigsten politischen Fragen; wir kommen auf diese politischen 
Fragen sowohl bezüglich der Selbstverwaltung der Städte wie auch 
bezüglich der Freizügigkeit des einzelnen Arbeiters. Und diese E r
scheinungen der Freizügigkeit würden vielleicht, wenn eine heilsame 
Gesetzgebung das W ohnungswesen reguliert haben wird, hingenommen 
werden; während es natürlich höchst bedenklich ist, m it dieser V er
letzung des wichtigsten Rechts der Aerm eren je tz t zu beginnen.

Aber es sind außer den politischen Seiten, die diese Frage hat, 
auch die größten wirtschaftlichen Schwierigkeiten vorhanden; eventuell 
auch auf diese muß hier eingegangen werden, gerade wenn-man das 
W ohnungswesen für die wichtigste Grundlage des Familienlebens hält, 
und wenn man die Regelung des W ohnungswesens für die wichtigste 
Aufgabe hält, die eigentlich — vielleicht m it Ausnahme der Regelung 
des A rbeitsvertrags — überhaupt an den S taa t gestellt ist. E s sollen 
M indestforderungen gem acht werden. Sehr schön! W as bewirken 
diese Mindestforderungen aber? Der H err Kollege W eisserm el hat 
von der Behinderung der M ietkasernen gesprochen und gesagt: 
es wäre das allerschönste, wenn die Leute in Einzelhäusern wohnen. 
Diese Einzelhäuser machen das W ohnen aber teuer. W om it wer
den denn die W ohnungen bezahlt? Sie werden doch m it einem 
Teil des Arbeitslohnes bezahlt. Ich bin gewiß für gesunde und gute 
W ohnungen; aber vergessen Sie nicht, daß dann, wenn wir m it den 
M indestforderungen den M ietpreis in die Höhe treiben, um so weniger 
für B rot und die andorn Bedürfnisse der Familien übrigbleibt. Und 
wenn Sie die M indestforderungen nun gar der Zahl der Fam ilien
glieder anpassen wollen und sagen: es ist ja  ganz natürlich, daß bei 
einem Mann m it fünf Kindern die M indestforderungen ganz anders - 
sein müssen als bei kinderlosen Leuten usw., so stoßen Sie auf die 
fatale Schwierigkeit, daß der Mann m it fünf Kindern zwar mehr ver
braucht, aber nicht mehr Lohn bekommt als der andere, und daß Sie 
ihn, wenn Sie Ihre „M indestforderungen“ aufstellen, ganz direkt in 
seiner Lebenshaltung aufs schwerste schädigen. Es en tsteh t dann die 
Frage: inwiefern nü tz t man dem Manne m it der Vergrößerung des 
Quantums L u ft?  und inwiefern schädigt man ihn m it der V er
minderung des Quantums B ro t? An diesen Fragen kann man nicht 
Vorbeigehen.

E s drängen sich aber noch andere Fragen auf, und diese liegen 
darin, daß die W ohnungen bekanntlich nicht beweglich sind, daß sie 
da, wo sie gebaut sind, auch gebraucht werden müssen, während mög
licherweise die Arbeitorbevölkerung fortzieht. Der W ohnungsbau ist 
daher, namentlich wenn er im großen geschieht, äußerst riskant, und 
es is t auch deswegen ganz besonders schwierig, das W ohnungs
bedürfnis m it den Aenderungen, die durch die Bevölkerungsbewegung 
bedingt werden, auszugleichen. Darauf will ich nur nebenbei hinge
deutet haben. Auf der einen Seite also hängt die W ohnungsfrage eng 
zusammen m it der A rt, in der der A rbeiter sein Einkommen bezieht 
— die W ohnfrage is t Lohnfrage —, und auf der ändern Seite hängt 
die W ohnungsfrage damit zusammen, daß die W ohnung eben un
beweglich is t und daß man deshalb auf die Länge der Zeit einen E in
klang zwischen dem W ohnungsbedürfnis und der W ohnungsnachfrage 
nur herstellen kann, wenn man auch die Menschen in ihrer Beweg
lichkeit hindert; und das lassen sie sich von der gegenwärtigen 
preußischen Verwaltung sehr schwer gefallen. Vielleicht von einer 
späteren, das weiß ich nicht; aber je tz t  entstehen daraus große 
Schwierigkeiten, Das wären also auch rein wirtschaftliche Bedenken.

Die Folgerung, die wir daraus zu ziehen haben, besteht darin, 
daß wir uns bei allen Schritten, die wir unternehmen, diese beson
deren Schwierigkeiten der W ohnungsfrage vor Augen halten müssen, 
daß wir, wenn wir wirklich M indestforderungen aufstellen, ganz genau 
wissen müssen, wie wir die Befriedigung des durch die M indestforde
rungen erschwerten W ohnungsbedarfs zu ermöglichen haben. Zu
nächst müssen wir däzu natürlich den W ohnungsbau billiger machen; 
das versteh t sich ganz von selbst, wir sind alle darüber einig. Und 
hierzu hilft ja  ausgezeichnet der preußische Fiskus und das Reichs
versicherungsam t! Der preußische Fiskus sag t den Großberlinern: ih r 
sollt je tz t  für gute W ohnungen sorgen, und damit ih r das könnt,

gebt m ir soundso viel Millionen für die Kiefernwaldungen um Berlin 
herum ; sie tragen mir zwar nichts, aber jeder Bauspekulant würde 
das ja  auch geben; und wenn ihr für gute W ohnungen sorgen wollt, 
könnt ih r es ebenfalls tun.

Meine Herren, wichtiger als ein W ohnungsgesetz z. B. für 
Berlin wäre es, daß der Fiskus in der Frage, wie er sein Terrain für 
den W ohnungsbau zur Verfügung stellt, ganz andere Saiten aufzieht; 
daß er sich bewußt ist, daß er aus diesem Gelände nicht durch Verkauf 
an Spekulanten usw. Geld zu ziehen hat, sondern daß er es zur Ver
fügung stellen kann, damit gebaut wird. Meine Herren, ich habe am 
Sonntag hier einer Versammlung beigewohnt, die m it großer Be
geisterung an alle diese Fragen herangegangen ist. W enn Sie hier 
im Abgeordnetenhaus aber nichts bringen als M indestforderungen und 
polizeiliche Kontrollen, dann wird sich diose B egeisterung bald legen. 
W enn Sie nicht auch eine veränderte H altung des .proußischen Staats 
in A ussicht stellen bezüglich der Gewährung von Land, bezüglich 
der U nterstü tzung der Bestrebungen, wirklich etwas weiträum iger zu 
bauen, dann wird wenig von dem Eifer, hier zu helfen, übrig bleiben.

Die Baukreditfrage is t ja  ausgoschieden, und ich werde sie na tür
lich nicht erörtern; aber ich kann doch nicht daran Vorbeigehen, daß 
wir im letz ten  Jah re  das Vergnügen hatten, daß der W ohnungsbau, 
der ohnehin so erschw ert ist, noch weiter erschwert worden is t durch 
die H altung des Reichsversicherungsamts, das auf einmal erk lärt hat: 
Zinsfuß von 3 ‘/> g ib t es nicht mehr, es müssen 4 %  sein; — das auf 
einmal erk lärt hat: Am ortisationen von '/s %  gibt es nicht mehr, es 
muß 1 %  am ortisiert werden. W ie man da billig bauen soll, wie man 
billig W ohnungen zur Verfügung stellen soll, wenn von den Stellen, 
bei denen immer noch die M öglichkeit ist, über gewisse Kapitalien 
zu verfügen — sei es Grund und Boden —, sei es MobilieDkapital —, 
in dieser A rt vorgegangen wird, das vermag ich nicht zu sehen. 
W ie gesagt, gerade wonn man M indestforderungen aufstellen will, 
muß man vor allen Dingen dafür sorgen, daß sie auch befriedigt 
werden können; aus dem Lohn des einzelnen können sie es nicht.

W enn man nun fragt, ob da überhaupt geholfen werden kann, 
so sei daran erinnert, daß wir etwas ganz ähnliches auch schon bei 
dem ändern Rechtsverhältnis hatten, das etwa so wichtig is t wie der 
M ietvertrag, bei dem Arbeitsvertrage nämlich. Meine Herren, wir 
haben uns allmählich überzeugt, daß der A rbeiter aus seinem Lohn 
auch nicht etwa die Spartöpfe anlegen kann, die er sich eigentlich 
anlegen sollte, den Spartopf für Krankheit, den für A lter und den für 
Invalid ität; und nachdem man das eingesehen hat, nachdem man. ge
sehen hat, daß die Mahnung „Spare in der Zeit, so hast du in der 
N ot“, an den einzelnen gerichtet, nichts hilft, da ha t man Zwangs
gemeinschaften gegründet, nämlich die V ersicherungsanstalten, durch 
die unter Zuhilfenahme großer öffentlicher M ittel gew ährleistet wird, 
daß jeder im Falle seiner Arbeitslosigkeit durch Unfall oder Invalidität 
für seine Kinder, für W itw en und W aisen sorgen kann, — Anstalten, 
die gewissermaßen gemeinschaftliche A nstalten für alle Arbeiter sind, 
und die in ihrem Aufgabenkreise den individuellen Arbeitslohn ergänzt 
haben. W enn wir also bezüglich des W ohnungswesens wirklich 
M indestforderungen aufstellen, so werden wir hier ähnlich Vorgehen 
m üssen wie bei der Arbeitsversicherung, wir werden dafür sorgen 
müssen, daß das der Teil des W ohnungsbedürfnisses, das sich der 
einzelne aus Seinem Lohn allein leisten kann, durch die A nstalten 
ergänzt wird, die von der Oeffentlichkeit geschaffen werden.

Ich habe bereits beim Dom änenetat und beim Eisenbahnetat 
einmal darauf hingewiesen, daß nämlich der S taat, wenn wir wirk
lich einmal etwas für die W ohnungsfrage tun  wollen, sich nicht 
begnügen darf, nur die H äuser m it den W ohnräum en zu bauen, 
sondern daß er dafür sorgen m uß, daß diese H äuser durch 
gemeinsame Einrichtungen zugunsten der Fam ilien ergänzt werden, 
durch Gebäude, in denen zu gemeinsamer B enutzung für die dessen 
bedürftigen Familien K inderhorte, Krippen, dann Lesezimmer, Vor
tragssaal, Versam mlungssaal und alle diese Dinge untergebracht sein 
müssen. W enn Sie je tz t  ansehen, was man M usterwohnungsanlagen 
nennt, bei don großen Unternehm ungen von Krupp usw., so is t das, 
was uns besonders daran gefällt, daß dafür gesorgt ist, daß neben 
den bloßen W ohnungen noch der Gesellschaftssaal, der Lesesaal, das 
Haus für die W öchnerinnen usw. steht. H ier is t ein Gebiet, auf dem 
der S taat Vorarbeiten m üßte, während man sich je tz t damit begnügt, 
nur da oder dort das eine oder andere von dem einen oder ändern 
zufällig m it den ihm zu Gebote stehenden besonders großen M itteln 
zu schaffen. Das sind Dinge, die S taa t und Gemeinde als ständige 
Aufgabe betrachten müssen, wenn man ein W ohnungsgesetz m it 
M indestforderungen überhaupt machen will. (Sehr richtig! links) 
Denn sonst kommt man nur dazu, daß namentlich auf dem flachen 
Lande, wo nicht die W ohlfahrtseinrichtungen der S tad t sind, absolut 
nichts zur Verfügung steht, als die wenigen W ohnräum e, die keinen 
behaglichen Aufenthalt ermöglichen, und die nicht das erfüllen, was 
eben erfüllt werden muß, wenn man wirklich von einer W ohnungs
reform spricht. (Abgeordneter W eisserm el: Sie sind nicht schlechter 
als in der Stadt!) — Nach m einer A nsicht allerdings schlechter als 
in der S tad t schon deswegen, weil die W ohlfahrtseinrichtungen viel 
geringer vorhanden sind. Ich  brauche darüber nur das zu lesen, was 
ich an Beschreibungen des ländlichen W ohnungswesens und in den 
Schriften über die ländlichen W ohlfahrtseinrichtungen finde, um das 
zu wissen. (Fortsetzung folgt)


